
Vorlagefrage 

Ist Art. 8a der Richtlinie 80/987/EWG des Rates vom 20. Ok
tober 1980 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit
gliedstaaten über den Schutz der Arbeitnehmer bei Zahlungs
unfähigkeit des Arbeitgebers ( 1 ) in der durch die Richtlinie 
2002/74/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. September 2002 ( 2 ) geänderten Fassung, der in Abs. 1 vor
sieht, dass dann, wenn ein Unternehmen, das im Hoheitsgebiet 
mindestens zweier Mitgliedstaaten tätig ist, zahlungsunfähig ist, 
für die Befriedigung der nicht erfüllten Arbeitnehmeransprüche 
die Einrichtung desjenigen Mitgliedstaats zuständig ist, in dessen 
Hoheitsgebiet die betreffenden Arbeitnehmer ihre Arbeit ge
wöhnlich verrichten oder verrichtet haben, und in Abs. 2, 
dass sich der Umfang der Rechte der Arbeitnehmer nach dem 
für die zuständige Garantieeinrichtung geltenden Recht richtet, 
dahin auszulegen, dass er die zuständige Einrichtung unter Aus
schluss aller anderen bestimmt, oder ist diese Bestimmung unter 
Berücksichtigung des Ziels der Richtlinie, der Festigung der 
Rechte der Arbeitnehmer, die von ihrer Freizügigkeit Gebrauch 
gemacht haben, und von Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie, wonach 
diese nicht die nicht die Möglichkeit der Mitgliedstaaten ein
schränkt, für die Arbeitnehmer günstigere Rechts- oder Verwal
tungsvorschriften anzuwenden oder zu erlassen, dahin auszule
gen, dass sie dem Beschäftigten nicht das Recht nimmt, sich 
anstelle der Garantie dieser Einrichtung auf die günstigere Ga
rantie der Einrichtung zu berufen, bei der sich sein Arbeitgeber 
nach nationalem Recht versichert und zu der dieser Beiträge 
entrichtet? 

( 1 ) ABl. L 283, S. 23. 
( 2 ) ABl. L 270, S. 10. 

Vorabentscheidungsersuchen der Audiencia Provincial de 
Tarragona (Spanien), eingereicht am 30. November 2009 

— Strafverfahren gegen Maguette Gueye 

(Rechtssache C-483/09) 

(2010/C 37/20) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Audiencia Provincial de Tarragona 
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Vorlagefragen 

1. Ist das im achten Erwägungsgrund des Rahmenbeschlus
ses ( 1 ) erwähnte Recht des Opfers, gehört zu werden, als 
positive Verpflichtung der mit der Strafverfolgung beauftrag
ten staatlichen Behörden auszulegen, dem Opfer zu ermög
lichen, seine Beurteilung, Überlegung und Meinung hinsicht
lich der ummittelbaren Auswirkungen zum Ausdruck zu 
bringen, die die Verhängung von Strafen gegen den Täter, 
mit dem es eine familiäre oder eine starke emotionale Be
ziehung unterhält, haben kann? 

2. Ist Art. 2 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JAI dahin aus
zulegen, dass die Verpflichtung des Staates, die Rechte und 
legitimen Interessen des Opfers anzuerkennen, die Verpflich
tung beinhaltet, dessen Meinung zu berücksichtigen, wenn 
die strafrechtlichen Folgen des Verfahrens unmittelbar und 
im Kern die Entwicklung seines Rechts auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit und des Privat- und Familienlebens beein
trächtigen können? 

3. Ist Art. 2 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JAI dahin aus
zulegen, dass die staatlichen Behörden den freien Willen des 
Opfers unbeachtet lassen können, wenn er der Anordnung 
oder der Aufrecherhaltung eines Näherungsverbots ent
gegensteht, der Täter ein Mitglied seiner Familie ist, keine 
objektive Wiederholungsgefahr festgestellt werden kann und 
ein Niveau der persönlichen, sozialen, kulturellen und emo
tionalen Kompetenz vorliegt, das die Prognose einer Unter
werfung unter den Täter ausschließt, oder ist vielmehr von 
der Berechtigung dieser Maßnahme in Anbetracht der spezi
fischen Merkmale dieser Straftaten auszugehen? 

4. Ist Art. 8 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JAI, der be
stimmt, dass die Mitgliedstaaten ein angemessenes Schutz
niveau für die Opfer gewährleisten müssen, dahin auszule
gen, dass er die unterschiedslose und zwingende Anordnung 
von Näherungsverboten oder Kontaktsperren als Nebenstra
fen in sämtlichen Fällen von Opfern von Straftaten im fa
miliären Bereich in Anbetracht der spezifischen Merkmale 
dieser Rechtsverstöße erlaubt, oder verlangt Art. 8 vielmehr 
eine einzelfallbezogene Abwägung, die es ermöglicht, im 
Einzelfall das in Anbetracht der beteiligten Interessen ange
messene Schutzniveau festzustellen? 

5. Ist Art. 10 des Rahmenbeschlusses 2001/220/JAI dahin aus
zulegen, dass er es zulässt, die Schlichtung in Strafverfahren 
wegen Straftaten, die im familiären Bereich begangen wur
den, in Anbetracht der spezifischen Merkmale dieser Straf
taten auszuschließen, oder ist vielmehr die Schlichtung auch 
in dieser Art von Verfahren zuzulassen, indem die beteilig
ten Interessen einzelfallbezogen abgewogen werden? 

( 1 ) Rahmenbeschluss 2001/220/JI des Rates vom 15. März 2001 über 
die Stellung des Opfers im Strafverfahren (ABl. L 82, S. 1).
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